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FU-Mitteilungen 
Studien- und Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Theaterwissenschaft 

des Fachbereichs Philosophie und 
Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Teilgrundordnung
(Erprobungsmodell) der Freien Universität Berlin vom
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) hat der
Fachbereichsrat des Fachbereiches Philosophie und
Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin am
18. Juli 2018 folgende Studien- und Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang Theaterwissenschaft des
Fachbereichs Philosophie und Geisteswissenschaften
der Freien Universität Berlin erlassen: *
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§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt und Aufbau des
Masterstudiengangs Theaterwissenschaft des Fach-
bereichs Philosophie und Geisteswissenschaften der
Freien Universität Berlin (Masterstudiengang) und in
Ergänzung zur Rahmenstudien- und -prüfungsordnung
der Freien Universität Berlin (RSPO) Anforderungen
und Verfahren für die Erbringung von Studien- und Prü-
fungsleistungen (Leistungen) im Masterstudiengang.

(2) Es handelt sich um einen konsekutiven Masterstu-
diengang gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a) Gesetz
über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hoch-
schulgesetz – BerlHG) vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378),
zuletzt geändert am 19. Dezember 2017 (GVBl. 695).

§ 2
Qualifikationsziele

(1) Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über
sachliche  und  methodische Fachkenntnisse, wodurch
sie zu selbstständiger wissenschaftlicher Forschung und
zur kreativen, fachkundigen Teilnahme an wissenschaft-
lichen und ästhetischen Diskursen in interdisziplinären
und internationalen Kontexten befähigt sind. 

(2) Die Absolventinnen und Absolventen beherrschen
die für die Theaterwissenschaft charakteristischen ana-
lytischen, theoretisch-reflexiven und historiographischen
Methoden auf einem avancierten Niveau, das ihnen die
Planung, Organisation und Durchführung komplexer
Forschungsprojekte nach höchsten internationalen
Standards ermöglicht. Dazu gehören auch Fähigkeiten
zur Analyse von Geschlechterverhältnissen in verschie-
denen sozialen, politischen, historischen, wissenschaft-
lichen und kulturellen Kontexten. 

(3) Sie beherrschen elaborierte wissenschaftliche
Darstellungsweisen, wozu neben schriftlichen Formen
auch Vorträge und Konferenzbeiträge, Formen elektro-
nischen Publizierens sowie die Konzeption und Organi-
sation von Tagungen und Kolloquien gehören. 

(4) Die Absolventinnen und Absolventen sind für
unterschiedliche Tätigkeitsbereiche in Wissenschaft,
Theater, Film, Fernsehen, Rundfunk, Presse und kultu-
rellen Einrichtungen sowie für ein Promotionsstudium
qualifiziert. Über die wissenschaftliche Qualifikation hin-
aus verfügen sie durch die Verbindung von theoretischer
Reflexion und praxisorientiertem Arbeiten über spezifi-
sche Kenntnisse, die auf die genannten Berufsbereiche
ausgerichtet sind. 

§ 3
Studieninhalte

(1) Der Masterstudiengang ist ein forschungsorien-
tierter Studiengang, der zu theaterwissenschaftlicher
Forschung qualifiziert und dabei das Wechselverhältnis
von theoretischer Reflexion und künstlerisch-medialer
Praxis berücksichtigt. Das Studium ist vorwiegend theo-
retisch-analytisch und historisch-kritisch ausgerichtet.
Es leistet keine künstlerisch-technische Ausbildung.

(2) Der Masterstudiengang beschäftigt sich mit thea-
tralen Aufführungen aller Erscheinungsformen (Schau-
spiel, Musiktheater, Tanztheater, Performance-Kunst) so-
wie mit theatralen Denk- und Handlungsweisen in allen
Bereichen der Gesellschaft, in historischer Perspektive
ebenso wie mit Blick auf die performativen Kulturen der
Gegenwart. 

* Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
am 15. August 2018 bestätigt worden.
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(3) Theaterwissenschaft wird im Masterstudiengang
als eine Disziplin an der Schnittstelle von Kultur-, Kunst-
und Medienwissenschaften aufgefasst, die interdiszi-
plinäre Offenheit pflegt und das Wechselverhältnis von
Theorie und Praxis wie auch von Wissenschaften und
Künsten in ihren Fragestellungen, Methoden und Dar-
stellungsweisen berücksichtigt. Der Masterstudiengang
Theaterwissenschaft ist in diesem Sinne interdisziplinär
ausgerichtet und vermittelt den Studentinnen und Stu-
denten durch eine besondere Projektorientierung im
Sinne des Gegenstands die Kompetenzen zu eigen-
ständiger wissenschaftlicher Forschung.

(4) Als konsekutiver Studiengang soll der Masterstu-
diengang die im Bachelorstudiengang Theaterwissen-
schaft erworbenen Kenntnisse nicht nur vertiefen, son-
dern auch entscheidend ausbauen; anders als im Ba-
chelorstudiengang steht im Masterprogramm nicht mehr
die Aneignung vorhandener Wissensressourcen und
Methodenarsenale im Vordergrund, sondern der Erwerb
der Fähigkeit zur eigenen kreativen Konzeption und
Durchführung von größeren Forschungsvorhaben. 

§ 4
Studienberatung und Studienfachberatung

(1) Die allgemeine Studienberatung wird von der
Zentraleinrichtung Studienberatung und Psychologische
Beratung der Freien Universität Berlin durchgeführt.

(2) Die Studienfachberatung wird durch die Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer, die Lehrveranstaltun-
gen im Masterstudiengang anbieten, zu den regelmäßi-
gen Sprechstunden durchgeführt. Zusätzlich steht min-
destens eine studentische Hilfskraft beratend zur Ver-
fügung.

§ 5
Prüfungsausschuss

Zuständig für die Organisation der Prüfungen und die
übrigen in der RSPO genannten Aufgaben ist der vom
Fachbereichsrat des Fachbereichs Philosophie und
Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin für
den Masterstudiengang eingesetzte Prüfungsaus-
schuss.

§ 6
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester.

§ 7
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1) Im Masterstudiengang sind insgesamt Leistungen
im Umfang von 120 Leistungspunkten (LP) nachzuwei-
sen. Der Masterstudiengang gliedert sich in:
1. die Module im Umfang von insgesamt 90 LP und

2. die Masterarbeit mit begleitendem Kolloquium im Um-
fang von 30 LP.

(2) Der Masterstudiengang umfasst sechs Module,
die alle zu absolvieren sind: 

– Modul: Theatergeschichte (15 LP),

– Modul: Gegenwartstheater/Aufführungsanalyse 
(15 LP),

– Modul: Theorie und Ästhetik (15 LP),

– Modul: Theater/Künste/Medien (15 LP),

– Modul: Aktuelle Perspektiven der Forschung (15 LP)
und

– Modul: Forschungspraxis (15 LP).

Innerhalb der jeweiligen Module ist eine thematische
Wahlmöglichkeit gegeben.

(3) Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte
und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für
die Module des Masterstudiengangs die Modulbeschrei-
bungen in der Anlage 1.

(4) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im
Masterstudiengang unterrichtet der exemplarische Stu-
dienverlaufsplan in der Anlage 2.

§ 8
Lehr- und Lernformen

(1) Folgende Lehr- und Lernformen sind für den Mas-
terstudiengang vorgesehen:

1. Vorlesungen (V) vermitteln entweder einen Überblick
über einen größeren Gegenstandsbereich des Faches
und seine methodischen bzw. theoretischen Grund-
lagen oder Kenntnisse über ein spezielles Stoffgebiet
und seine Forschungsprobleme und dienen damit der
Darstellung allgemeiner Zusammenhänge und theo-
retischer Grundlagen. Die vorrangige Lehrform ist der
Vortrag der jeweiligen Lehrkraft.

2. Übungen (Ü) dienen der Vermittlung von anwen-
dungsorientierten Kenntnissen eines abgegrenzten
Stoffgebietes und dem Erwerb von praktischen Fähig-
keiten und Arbeitstechniken. Die Studierenden lernen
eine Aufgabe selbstständig nach wissenschaftlichen
Kriterien zu bearbeiten, die Ergebnisse darzustellen
und kritisch zu diskutieren. Oft dienen Übungen dem
vielseitigen Durchdenken in Variationen, um das Ver-
ständnis zu erweitern. Die vorrangigen Arbeitsformen
sind das Üben von Arbeitstechniken, vertiefende Ge-
spräche sowie Gruppenarbeit und die praktische Ein-
übung von fachspezifischen Fertigkeiten. Die Lehr-
kraft leitet an und überprüft die Tätigkeiten.
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3. Methodenübungen (MÜ) dienen der Vermittlung von
anwendungsorientierten Kenntnissen eines abge-
grenzten Stoffgebietes und dem Erwerb von prakti-
schen Fähigkeiten, eine Aufgabe selbstständig zu be-
arbeiten, die Ergebnisse darzustellen und kritisch zu
diskutieren. Die vorrangige Arbeitsform ist das Üben
von Arbeitstechniken, Praxis- oder Sprachkenntnis-
sen. Die Lehrkraft leitet an und kontrolliert die Tätig-
keiten.

4. Hauptseminare (HS) dienen der Vermittlung von
Kenntnissen eines Forschungsfeldes und dem Erwerb
von Fähigkeiten, eine Fragestellung selbstständig zu
bearbeiten, die Ergebnisse darzustellen und kritisch
zu diskutieren. Die vorrangigen Arbeitsformen sind
Seminargespräche auf der Grundlage von Unterrichts-
mitteln, von vorzubereitender Lektüre (Fachliteratur
und Quellen), von Arbeitsaufträgen sowie die Grup-
penarbeit. Möglich ist auch die anwendungs- und
problembezogene Vertiefung fachwissenschaftlicher
Kenntnisse und Methoden in Form von Projektarbeits-
gruppen. Die Projektarbeitsgruppen sind von Studen-
tinnen und Studenten selbstständig organisierte und
von Dozentinnen und Dozenten betreute Kleingrup-
pen, die der begleitenden Bearbeitung eines For-
schungsprojektes dienen.

5. Kolloquien (Ko) dienen der Vorstellung und Präsen-
tation aktueller eigener Forschungsergebnisse im Zu-
sammenhang mit der Masterarbeit 

(2) Die Lehr- und Lernformen gemäß Abs. 1 können
in Blended-Learning-Arrangements umgesetzt werden.
Das Präsenzstudium wird hierbei mit elektronischen
Internet-basierten Medien (E-Learning) verknüpft. Dabei
werden ausgewählte Lehr- und Lernaktivitäten über die
zentralen E-Learning- Anwendungen der Freien Univer-
sität Berlin angeboten und von den Studentinnen und
Studenten einzeln oder in einer Gruppe selbstständig
betreut und/oder bearbeitet. Blended Learning kann in
der Durchführungsphase (Austausch und Diskussion
von Lernobjekten, Lösung von Aufgaben, Intensivierung
der Kommunikation zwischen den Lernenden und Leh-
renden) bzw. in der Nachbereitungsphase (Lernerfolgs-
kontrolle, Transferunterstützung) eingesetzt werden. 

§ 9
Masterarbeit

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Studentin
oder der Student in der Lage ist, Forschungsfragen aus
dem Bereich der Theaterwissenschaft selbstständig zu
entwickeln, mit wissenschaftlichen Methoden und unter
Berücksichtigung des Stands der Forschung zu bearbei-
ten, die Ergebnisse angemessen darzustellen und in
aktuelle Forschungsdebatten einzuordnen. 

(2) Studentinnen und Studenten werden auf Antrag
zur Masterarbeit zugelassen, wenn sie 

1. im Masterstudiengang zuletzt an der Freien Universi-
tät Berlin immatrikuliert gewesen sind und 

2. Module im Umfang von insgesamt mindestens 30 LP
erfolgreich absolviert haben. 
(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit sind

Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzungen ge-
mäß Abs. 2 beizufügen, ferner die Bescheinigung einer
prüfungsberechtigten Lehrkraft über die Bereitschaft zur
Übernahme der Betreuung der Masterarbeit. Der zu-
ständige Prüfungsausschuss entscheidet über den An-
trag; wird eine Bescheinigung über die Übernahme der
Betreuung der Masterarbeit gemäß Satz 1 nicht vorge-
legt, so setzt der Prüfungsausschuss eine Betreuerin
oder einen Betreuer ein. Die Studentinnen und Studen-
ten erhalten Gelegenheit, eigene Themenvorschläge zu
machen; ein Anspruch auf deren Umsetzung besteht
nicht. 

(4) Der Prüfungsausschuss gibt in Abstimmung mit
der Betreuerin oder dem Betreuer das Thema der Mas-
terarbeit aus. Thema und Aufgabenstellung müssen so
beschaffen sein, dass die Bearbeitung innerhalb der Be-
arbeitungsfrist abgeschlossen werden kann. Ausgabe
und Fristeinhaltung sind aktenkundig zu machen. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt
22 Wochen. 

(6) Die Masterarbeit wird in deutscher Sprache ver-
fasst und soll zwischen 18 000 und 24 000 Wörtern um-
fassen. Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses
kann die Masterarbeit in Englisch verfasst werden.

(7) Als Beginn der Bearbeitungszeit gilt das Datum
der Ausgabe des Themas durch den Prüfungsaus-
schuss. Das Thema kann einmalig innerhalb der ersten
drei Wochen zurückgegeben werden und gilt dann als
nicht ausgegeben. Bei der Abgabe hat die Studentin
oder der Student schriftlich zu versichern, dass sie oder
er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt
hat. 

(8) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfungsberechtig-
ten zu bewerten, die vom Prüfungsausschuss bestellt
werden und von denen eine oder einer die Betreuerin
oder der Betreuer der Masterarbeit sein soll. Das Bewer-
tungsverfahren für die Masterarbeit soll vier Wochen
nicht überschreiten.

(9) Die Masterarbeit ist bestanden, wenn die Note
mindestens „ausreichend“ (4,0) ist. 

(10) Die Teilnahme an einem die Masterarbeit beglei-
tenden Kolloquium, in dem die Studentinnen und Stu-
denten ihre Planung und Zwischenergebnisse der Mas-
terarbeit präsentieren und erörtern können, wird emp-
fohlen. 

(11) Die Anrechnung einer Leistung auf die Master-
arbeit ist zulässig und kann beim Prüfungsausschuss
beantragt werden. Voraussetzung für eine solche An-
rechnung ist, dass sich die Prüfungsbedingungen und
die Aufgabenstellung der vorgelegten Leistung bezüg-
lich der Qualität, des Niveaus, der Lernergebnisse, des
Umfangs und des Profils nicht wesentlich von den Prü-
fungsbedingungen und der Aufgabenstellung einer im
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Masterstudiengang zu erbringenden Masterarbeit, die
das Qualifikationsprofil des Masterstudiengangs in be-
sonderer Weise prägt, unterscheidet.

§ 10
Wiederholung von Prüfungsleistungen

(1) Im Falle des Nichtbestehens dürfen die Master-
arbeit einmal, sonstige studienbegleitende Prüfungsleis-
tungen dreimal wiederholt werden.

(2) Mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertete
Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden.

§ 11
Auslandsstudium

(1) Die Absolvierung eines Studienanteils an einer
Hochschule im fremdsprachigen Ausland wird empfoh-
len. Im Rahmen des Auslandsstudiums sollen Leistun-
gen erbracht werden, die anrechenbar sind auf diejeni-
gen Module, die während des gleichen Zeitraums an der
Freien Universität Berlin zu absolvieren wären. 

(2) Dem Auslandsstudium soll der Abschluss einer
Vereinbarung zwischen der Studentin oder dem Studen-
ten, der oder dem Studiengangsbeauftragten sowie der
zuständigen Stelle an der Zielhochschule mit Zustim-
mung der oder des Vorsitzenden des für den Studien-
gang zuständigen Prüfungsausschusses über die Dauer
des Auslandsaufenthalts, über die im Rahmen des Aus-
landsaufenthalts zu erbringenden Leistungen, die
gleichwertig zu den Leistungen im Masterstudiengang
sein müssen, sowie die den Leistungen zugeordneten
Leistungspunkte vorausgehen.

(3) Als geeigneter Zeitpunkt für einen Auslandsauf-
enthalt wird das zweite oder dritte Fachsemester emp-
fohlen. 

§ 12
Studienabschluss

(1) Voraussetzung für den Studienabschluss ist, dass
die gemäß §§ 7 und 9 geforderten Leistungen erbracht
worden sind.

(2) Der Studienabschluss ist ausgeschlossen, soweit
die Studentin oder der Student an einer Hochschule im
gleichen Studiengang oder in einem Modul, welches mit
einem der im Masterstudiengang zu absolvierenden und
bei der Ermittlung der Gesamtnote zu berücksichtigen-
den Module identisch oder vergleichbar ist, Leistungen
endgültig nicht erbracht oder Prüfungsleistungen end-
gültig nicht bestanden hat oder sich in einem schweben-
den Prüfungsverfahren befindet.

(3) Dem Antrag auf Feststellung des Studien-
abschlusses sind Nachweise über das Vorliegen der
Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und eine Versicherung
beizufügen, dass für die Person der Antragstellerin oder
des Antragstellers keiner der Fälle gemäß Abs. 2 vor-
liegt. Über den Antrag entscheidet der zuständige Prü-
fungsausschuss. 

(4) Aufgrund der bestandenen Prüfung wird der Hoch-
schulgrad Master of Arts (M. A.) verliehen. Die Studen-
tinnen und Studenten erhalten ein Zeugnis und eine Ur-
kunde (Anlagen 3 und 4), sowie ein Diploma Supple-
ment (englische und deutsche Version). Darüber hinaus
wird eine Zeugnisergänzung mit Angaben zu den ein-
zelnen Modulen und ihren Bestandteilen (Transkript) er-
stellt. Auf Antrag werden ergänzend englische Versio-
nen von Zeugnis und Urkunde ausgehändigt.

§ 13
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Uni-
versität Berlin) in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Studienordnung für den Mas-
terstudiengang vom 29. Juni 2011 (FU-Mitteilungen 36/
2011, S. 661) und die Prüfungsordnung für den Master-
studiengang vom 29. Juni 2011 (FU-Mitteilungen 36/
2011, S. 673) außer Kraft.

(3) Diese Ordnung gilt für Studentinnen und Studen-
ten, die nach deren Inkrafttreten im Masterstudiengang
an der Freien Universität Berlin immatrikuliert werden.
Studentinnen und Studenten, die vor dem Inkrafttreten
dieser Ordnung für den Masterstudiengang an der
Freien Universität Berlin immatrikuliert worden sind, stu-
dieren und erbringen die Leistungen auf der Grundlage
der Studien- und Prüfungsordnung gemäß Abs. 2, so-
fern sie nicht die Fortsetzung des Studiums und die Er-
bringung der Leistungen gemäß dieser Ordnung beim
Prüfungsausschuss beantragen. Anlässlich der auf den
Antrag hin erfolgenden Umschreibung entscheidet der
Prüfungsausschuss über den Umfang der Berücksichti-
gung von zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits be-
gonnenen oder abgeschlossenen Modulen oder über
deren Anrechnung auf nach Maßgabe dieser Ordnung
zu erbringende Leistungen, wobei den Erfordernissen
von Vertrauensschutz und Gleichbehandlungsgebot
Rechnung getragen wird. Die Entscheidung über den
Umschreibungsantrag wird zum Beginn der Vorlesungs-
zeit des auf seine Stellung folgenden Semesters wirk-
sam. Die Umschreibung ist nicht revidierbar.

(4) Die Möglichkeit des Studienabschlusses auf der
Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung gemäß
Abs. 2 wird bis zum Ende des Sommersemesters 2020
gewährleistet.
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Anlage 1: Modulbeschreibungen

Erläuterungen:
Die folgenden Modulbeschreibungen benennen, soweit
nicht auf andere Ordnungen verwiesen wird, für jedes
Modul des Masterstudiengangs
l die Bezeichnung des Moduls,
l die Verantwortliche oder den Verantwortlichen des

Moduls,
l die Voraussetzungen für den Zugang zum jeweiligen

Modul, 
l Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,
l Lehr- und Lernformen des Moduls,
l den studentischen Arbeitsaufwand, der für die erfolg-

reiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt wird,
l Formen der aktiven Teilnahme,
l die Prüfungsformen,
l die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme,
l die den Modulen zugeordneten Leistungspunkte,
l die Regeldauer des Moduls,
l die Häufigkeit des Angebots,
l die Verwendbarkeit des Moduls.

Die Angaben zum zeitlichen Arbeitsaufwand berücksich-
tigen insbesondere
l die aktive Teilnahme im Rahmen der Präsenzstudien-

zeit,
l den Arbeitszeitaufwand für die Erledigung kleinerer

Aufgaben im Rahmen der Präsenzstudienzeit,
l die Zeit für eine eigenständige Vor- und Nachberei-

tung,
l die Bearbeitung von Studieneinheiten in den Online-

Studienphasen,
l die unmittelbare Vorbereitungszeit für Prüfungsleis-

tungen,
l die Prüfungszeit selbst.
Neben der Präsenzzeit an der Universität erfordert das
Masterstudium mit Forschungsausrichtung ein hohes
Maß an Selbstorganisation. Das gilt für die unmittelbare
Vor- und Nachbereitung der Modulveranstaltungen wie
darüber hinaus für das Selbststudium. Mit diesem ver-
bunden ist ein sehr hohes Lesepensum, vor allem auch in
Bezug auf die interdisziplinäre Ausrichtung des Studien-
gangs, das Verständnis der Vernetzung mit den angren-
zenden Fächern, insbesondere der kunstkomparatisti-
schen Studiengänge und Forschungsverbünde. Neben
der Lektüre gehören ebenso intensive Archiv- und Biblio-
theksarbeit, der systematische Besuch von einschlägi-

gen Aufführungen und Theater- und Tanzfestivals sowie
Videosichtungen zum Selbststudium. Und schließlich
sind auch regelmäßige und systematische Veranstal-
tungsbesuche der Bereiche Musik, Film, Medien, bil-
dende Kunst integrativer Bestandteil des Masterstudien-
gangs Theaterwissenschaft. 

Die Zeitangaben zum Selbststudium (unter anderem
Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung) stellen
Richtwerte dar und sollen den Studentinnen und Stu-
denten Hilfestellung für die zeitliche Organisation ihres
modulbezogenen Arbeitsaufwands liefern. Die Angaben
zum Arbeitsaufwand korrespondieren mit der Anzahl der
dem jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte
als Maßeinheit für den studentischen Arbeitsaufwand,
der für die erfolgreiche Absolvierung des Moduls in etwa
zu erbringen ist. Ein Leistungspunkt entspricht 30 Stun-
den.

Soweit für die jeweiligen Lehr- und Lernformen die
Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme festgelegt ist, ist sie
neben der aktiven Teilnahme an den Lehr- und Lern-
formen und der erfolgreichen Absolvierung der Prü-
fungsleistungen eines Moduls Voraussetzung für den
Erwerb der dem jeweiligen Modul zugeordneten Leis-
tungspunkte. Eine regelmäßige Teilnahme liegt vor,
wenn mindestens 85 % der in den Lehr- und Lernformen
eines Moduls vorgesehenen Präsenzstudienzeit be-
sucht wurden. Besteht keine Pflicht zu regelmäßiger
Teilnahme an einer Lehr- und Lernform eines Moduls,
so wird sie dennoch dringend empfohlen. Die Fest-
legung einer Präsenzpflicht durch die jeweilige Lehrkraft
ist für Lehr- und Lernformen, für die im Folgenden die
Teilnahme lediglich empfohlen wird, ausgeschlossen. In
Modulen, in denen alternative Prüfungsformen vorgese-
hen sind, ist die Prüfungsform des jeweiligen Semesters
von der verantwortlichen Lehrkraft spätestens im ersten
Lehrveranstaltungstermin festzulegen.

Zu jedem Modul muss – soweit vorgesehen – die zu-
gehörige Modulprüfung abgelegt werden. Bewertete
Module werden mit nur einer Prüfungsleistung (Modul-
prüfung) abgeschlossen. Die Modulprüfung ist auf die
Qualifikationsziele des Moduls zu beziehen und über-
prüft die Erreichung der Ziele des Moduls exemplarisch.
Der Prüfungsumfang wird auf das dafür notwendige
Maß beschränkt. 

Die aktive und regelmäßige Teilnahme an den Lehr- und
Lernformen sowie die erfolgreiche Absolvierung der
Prüfungsleistungen eines Moduls sind Voraussetzung
für den Erwerb der dem jeweiligen Modul zugeordneten
Leistungspunkte. Bei Modulen ohne Modulprüfung ist
die aktive Teilnahme und regelmäßige Teilnahme an den
Lehr- und Lernformen Voraussetzung für den Erwerb
der dem jeweiligen Modul zugeordneten Leistungs-
punkte.
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  Modul: Theatergeschichte
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/ Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Studiengangsbeauftragte/r
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele: 
Nach Abschluss des Moduls sind die Studentinnen und Studenten mit Problemen und Forschungsfeldern gegen-
wärtiger Theatergeschichtsschreibung vertraut. Sie beherrschen den forschungsbezogenen Umgang mit historio-
graphischen Methoden und kennen die spezifischen Schwierigkeiten in deren Anwendung auf theatergeschicht-
liche Fragestellungen. Die Studentinnen und Studenten sind befähigt zu selbstständiger Arbeit in Archiven und
zum forschungsorientierten Umgang mit zentralen Techniken der Theaterhistoriographie. Sie sind damit in der
Lage, eine frei gewählte Problemstellung aus dem Bereich Theatergeschichte zu erforschen. 
Inhalte: 
Das Modul behandelt theaterhistoriographische Probleme im kultur-, politik-, sozial- und geschlechtergeschicht-
lichen Zusammenhang. Theatergeschichte wird dabei als eine Beschäftigung mit theatralen Strukturen, Diskursen
und Phänomenen in allen Bereichen von Kultur und Gesellschaft aufgefasst. Es werden die zentralen Arbeits-
techniken der Theaterhistoriographie (u. a. verschiedene Methoden der Quellenanalyse, Archivarbeit und kompa-
ratistische Verfahren) auf avanciertem Niveau vermittelt und auf aktuelle Forschungsperspektiven bezogen. Der
Gegenstand kann sich von der Erschließung und Lektüre von Quellen über die gemeinsame Erarbeitung eines
Forschungsstandes bis hin zu projektbasierten Kooperationen mit der künstlerischen Praxis erstrecken. Der Be-
such der Vorlesung dient der Erweiterung und Vertiefung des theaterhistorischen Wissens.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Hauptseminar 2

Seminargespräche auf der 
Grundlage von Unterrichts-
mitteln bzw. vorzubereiten-
der Lektüre, Gruppenarbeit, 
mündliche bzw. schriftliche 
Ausarbeitungen (z. B. Refe-
rat, Protokoll, Rezension, 
Essay) sowie Archivbesuch

Präsenzzeit HS  30
Vor- und Nachbereitungs-
zeit HS  90
Präsenzzeit MÜ  30
Vor- und Nachbereitungs-
zeit MÜ  60
Präsenzzeit V  30
Vor- und Nachbereitungs-
zeit V  60
Prüfungsvorbereitung
und Prüfung 150

Methodenübung 2

Arbeits- und Diskussions-
gruppen; mögliche Arbeits-
formen sind z. B. Referate, 
Protokolle, Exkursionen und 
deren Dokumentation; Ent-
wicklung, Erprobung und 
Vorstellung eigener prakti-
scher Forschung, Doku-
mentation der Zusammen-
arbeit mit Theatern und 
anderen kulturellen 
Institutionen

Vorlesung 2 –
Modulprüfung: Schriftliche Ausarbeitung (ca. 5 500 Wörter)
Modulsprache: Deutsch sowie möglicherweise ein alternatives Angebot in einer

Fremdsprache (Englisch)
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Hauptseminar und Methodenübung: Ja, Vorlesung: Teilnahme wird

empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt: 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Mindestens Jedes Wintersemester
Verwendbarkeit: Masterstudiengang Theaterwissenschaft
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  Modul: Gegenwartstheater/Aufführungsanalyse
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/ Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Studiengangsbeauftragte/r
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele: 
Nach Abschluss des Moduls sind die Studentinnen und Studenten in der Lage, Aufführungsanalysen im Bereich des
Gegenwartstheaters und der performativen Künste sowohl durchzuführen als auch methodologisch zu reflektieren.
Sie kennen aktuelle Forschungen zur Beschreibung und Verschriftlichung sinnlicher Wahrnehmung und sind be-
fähigt, die Besonderheiten theatraler Aufführungen, die sich aus ihrer spezifischen Bedingung ergeben, auf avan-
ciertem Niveau zu reflektieren. Die Studentinnen und Studenten sind in der Lage, eine frei gewählte Problemstellung
aus dem Bereich Gegenwartstheater/Aufführungsanalyse zu bearbeiten und unterschiedliche Aufführungsästhe-
tiken – in theatralen Aufführungen verschiedener Gattungen (z. B. Schauspiel, Musiktheater, Tanztheater, Perfor-
mance Kunst) sowie in Bezug zu anderen gegenwärtigen Künsten – zu diskutieren.
Inhalte: 
Das Modul behandelt verschiedene Ansätze zur Aufführungsanalyse. Die Studentinnen und Studenten werden in
die für die gegenwärtige Forschungspraxis der Theaterwissenschaft besonders relevanten Positionen zum Gegen-
wartstheater und zur Aufführungsanalyse eingeführt. Es werden die zentralen Arbeitstechniken der Aufführungs-
analyse und Perspektiven auf das Gegenwartstheater (Diskussion und Anwendung von Methoden und Theorien
zur Aufführungsanalyse, Entwicklung und Darstellung eigener Ansätze) auf avanciertem Niveau vermittelt. Der
Gegenstand kann sich von der anwendungsorientierten Lektüre theoretischer Texte über die gemeinsame Erarbei-
tung eines Forschungsstandes bis hin zu projektbasierten Kooperationen mit der künstlerischen Praxis erstrecken.
Inhalt ist die Erweiterung und Vertiefung des Wissens im Bereich Gegenwartstheater/Aufführungsanalyse.
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Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Hauptseminar 2

Seminargespräche auf der 
Grundlage von Unterrichts-
mitteln bzw. vorzubereiten-
der Lektüre, Gruppenarbeit, 
mündliche bzw. schriftliche 
Ausarbeitungen (z. B. Refe-
rat, Protokoll, Rezension, 
Essay, Thesenpapier) so-
wie Aufführungsbesuch und 
Sichtung dokumentarischen 
Materials (z. B. Video, 
Notationen)

Präsenzzeit HS  30
Vor- und Nachbereitungs-
zeit HS  90
Präsenzzeit MÜ  30
Vor- und Nachbereitungs-
zeit MÜ  60
Präsenzzeit V  30
Vor- und Nachbereitungs-
zeit V  60
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 150Methodenübung 2

Arbeits- und Diskussions-
gruppen; mögliche Arbeits-
formen sind z. B. Auffüh-
rungsanalysen, Referate, 
Protokolle, Exkursionen und 
deren Dokumentation; Ent-
wicklung, Erprobung und 
Vorstellung eigener For-
schung; Dokumentation der 
Zusammenarbeit mit Thea-
tern und anderen kulturellen 
Institutionen

Vorlesung 2 –
Modulprüfung: Mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten)
Modulsprache: Deutsch sowie möglicherweise ein alternatives Angebot in einer

Fremdsprache (Englisch)
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Hauptseminar und Methodenübung: Ja, Vorlesung: Teilnahme wird

empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt: 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Mindestens Jedes Wintersemester
Verwendbarkeit: Masterstudiengang Theaterwissenschaft
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  Modul: Theorie und Ästhetik
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/ Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Studiengangsbeauftragte/r
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele: 
Nach Abschluss des Moduls sind die Studentinnen und Studenten in der Lage, bestehende theoretische Positio-
nen nachzuvollziehen, in Debatten zu Fragen von Theorie und Ästhetik zu intervenieren und eigenständige Posi-
tionen zu entwickeln. Sie sind mit verschiedenen Formen und stilistischen Möglichkeiten theoretischen Schreibens
vertraut. Die Studentinnen und Studenten sind befähigt, eine frei gewählte theaterwissenschaftliche Problem-
stellung aus dem Bereich Theorie/Ästhetik selbstständig zu bearbeiten.
Inhalte: 
Das Modul behandelt die Zugänge und Perspektiven, die theaterwissenschaftliche Forschung zu Fragen der
ästhetischen Theorie und Kulturtheorie eröffnen kann. Die Studentinnen und Studenten werden in die für die
gegenwärtige Forschungspraxis der Theaterwissenschaft besonders relevanten Theoriediskurse eingeführt (zum
Beispiel Theorien des Performativen, des Theatralen, des Ästhetischen, Gender-Aspekte, Medientheorien, Kultur-
theorien). Es werden die zentralen Arbeitstechniken des Bereichs Theorie und Ästhetik (Entwicklung und Darstel-
lung eigener theoretischer Positionen, Diskussion und Anwendung von Ästhetikbegriffen) auf avanciertem Niveau
vermittelt. Der Gegenstand kann sich von der anwendungsorientierten Lektüre theoretischer Texte über die ge-
meinsame Erarbeitung eines Forschungsstandes bis hin zu projektbasierten Kooperationen mit der künstlerischen
Praxis erstrecken. Inhalt ist die Erweiterung und Vertiefung des Wissens im Bereich Theorie/Ästhetik.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Hauptseminar 2

Seminargespräche auf der 
Grundlage von Unterrichts-
mitteln bzw. vorzubereiten-
der Lektüre, Gruppenarbeit, 
mündliche bzw. schriftliche 
Ausarbeitungen (z. B. Refe-
rat, Protokoll, Rezension, 
Essay)

Präsenzzeit HS  30
Vor- und Nachbereitungs-
zeit HS  90
Präsenzzeit MÜ  30
Vor- und Nachbereitungs-
zeit MÜ  60
Präsenzzeit V  30
Vor- und Nachbereitungs-
zeit V  60
Prüfungsvorbereitung
und Prüfung 150

Methodenübung 2

Arbeits- und Diskussions-
gruppen; mögliche Arbeits-
formen sind z. B. Referate, 
Protokolle, Exkursionen und 
deren Dokumentation; 
Entwicklung, Erprobung 
und Vorstellung eigener 
Forschung; Dokumentation 
der Zusammenarbeit mit 
Theatern und anderen kultu-
rellen Institutionen

Vorlesung 2 –
Modulprüfung: Schriftliche Ausarbeitung (ca. 5 500 Wörter)
Modulsprache: Deutsch sowie möglicherweise ein alternatives Angebot in einer

Fremdsprache (Englisch)
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Hauptseminar und Methodenübung: Ja, Vorlesung: Teilnahme wird

empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt: 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Mindestens Jedes Sommersemester
Verwendbarkeit: Masterstudiengang Theaterwissenschaft
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  Modul: Theater/Künste/Medien
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/ Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Studiengangsbeauftragte/r
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele: 
Nach Abschluss des Moduls kennen die Studentinnen und Studenten aktuelle Forschungen zum Zusammenspiel
der Künste und Medien und sind in der Lage, deren spezifische theoretische Zugänge und Methoden eigenständig
zu handhaben. Sie wissen um die Bedeutung von Theatralität und Performativität für verschiedene Künste, Medien
und Diskurse. Die Studentinnen und Studenten sind befähigt, eine frei gewählte theaterwissenschaftliche Problem-
stellung aus dem Bereich Theater/Künste/Medien selbstständig zu bearbeiten.
Inhalte: 
Das Modul behandelt die Erforschung theatraler Formen an den Schnittstellen der verschiedenen Künste und
Medien. Im Mittelpunkt steht die Beschäftigung mit Fragen von Medienwechsel, Intermedialität, Intertextualität und
Hybridität, mit Interart-Phänomenen sowie mit den für die Erforschung dieser Gebiete unverzichtbaren kompara-
tiven Methoden. Es werden die zentralen Arbeitstechniken des Bereichs Theater/Künste/Medien (insbesondere
Techniken der Kunst- und Medienkomparatistik) auf avanciertem Niveau vermittelt und auf aktuelle Forschungs-
perspektiven bezogen. Der Gegenstand kann sich von der anwendungsorientierten Lektüre theoretischer Texte
über die gemeinsame Erarbeitung eines Forschungsstandes bis hin zu projektbasierten Kooperationen mit der
künstlerischen Praxis erstrecken. Der Inhalt dient der Erweiterung und Vertiefung des Wissens über Interrelationen
im Feld von Theater/Künsten/Medien.
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Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Hauptseminar 2

Seminargespräche auf der 
Grundlage von Unterrichts-
mitteln bzw. vorzubereiten-
der Lektüre, Gruppenarbeit, 
mündliche bzw. schriftliche 
Ausarbeitungen (z. B. Refe-
rat, Protokoll, Rezension, 
Essay, Thesenpapier) so-
wie Erstellung von Web-
seiten bzw. anderen 
(elektronischen) Darstel-
lungsformen

Präsenzzeit HS  30
Vor- und Nachbereitungs-
zeit HS  90
Präsenzzeit Ü  30
Vor- und Nachbereitungs-
zeit Ü  60
Präsenzzeit V  30
Vor- und Nachbereitungs-
zeit V  60
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 150Übung 2

Arbeits- und Diskussions-
gruppen; mögliche Arbeits-
formen sind z. B. Referate, 
Protokolle, Exkursionen und 
deren Dokumentation; 
Entwicklung, Erprobung 
und Vorstellung eigener 
Forschung, Dokumentation 
der Zusammenarbeit mit 
Theatern und anderen 
kulturellen Institutionen

Vorlesung 2 –
Modulprüfung: Mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten) 
Modulsprache: Deutsch sowie möglicherweise ein alternatives Angebot in einer

Fremdsprache (Englisch)
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Hauptseminar und Methodenübung: Ja, Vorlesung: Teilnahme wird

empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt: 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Mindestens Jedes Sommersemester
Verwendbarkeit: Masterstudiengang Theaterwissenschaft
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  Modul: Aktuelle Perspektiven der Forschung
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/ Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Studiengangsbeauftragte/r
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele: 
Ausgehend von den am Institut für Theaterwissenschaft angesiedelten interdisziplinären Forschungsprojekten und
den hier praktizierten Forschungskooperationen kennen die Studentinnen und Studenten Begriffe und Frage-
stellungen aktueller Forschungsfelder. Sie sind in der Lage, aktuelle Forschungsgebiete in ihrem jeweiligen Kon-
text und darüber hinaus interdisziplinär zu reflektieren und sich mit eigenen Beiträgen an aktuellen Forschungs-
diskursen zu beteiligen.
Inhalte: 
Das Modul gibt Einblicke in aktuelle, am Institut praktizierte Forschungsfelder. Es werden aktuelle Perspektiven der
Forschung behandelt. Der Gegenstand kann sich von der anwendungsorientierten Lektüre theoretischer Texte
über die gemeinsame Erarbeitung eines Forschungsstandes bis hin zu projektbasierten Kooperationen mit der
künstlerischen Praxis erstrecken. Die Inhalte können im begründeten Einzelfall auch durch eine einsemestrige
Begleitung eines Forschungsprojekts vermittelt werden (Beteiligung an der Ausarbeitung und Diskussion von For-
schungsansätzen, Teilnahme an Workshops etc.). Die Inhalte können im begründeten Einzelfall entsprechend
durch praxisorientierte Aspekte der Drittmittelarbeit abgedeckt werden (Konzipierung eines Call for Papers, Ver-
mittlung von Kernaspekten der Antragstellung, Einführung in die organisatorischen Grundlagen von Konferenzor-
ganisation und -finanzierung etc.). Der Besuch einer Tagung in Absprache mit der Lehrkraft dient der Erweiterung
und Vertiefung des Wissens über aktuelle Forschungsperspektiven und bietet Anregungen für die eigene For-
schungsarbeit.
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Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Hauptseminar 2

Seminargespräche auf der 
Grundlage von Unterrichts-
mitteln bzw. vorzubereiten-
der Lektüre, Gruppenarbeit, 
mündliche bzw. schriftliche 
Ausarbeitungen (z. B. Refe-
rat, Protokoll, Rezension, 
Essay) Präsenzzeit HS  30

Vor- und Nachbereitungs-
zeit HS 140
Präsenzzeit MÜ  30
Vor- und Nachbereitungs-
zeit MÜ 110
Tagungsbesuch und 
Dokumentation 140Methodenübung 2

Arbeits- und Diskussions-
gruppen; Tagungsbesuch 
und anschließender Bericht; 
mögliche weitere Arbeits-
formen sind z. B. Referate, 
Protokolle, Präsentationen, 
Exkursionen und deren 
Dokumentation; Entwick-
lung, Erprobung und Vor-
stellung eigener Forschung; 
Dokumentation der Zusam-
menarbeit mit Theatern 
und anderen kulturellen 
Institutionen

Modulprüfung: Keine
Modulsprache: Deutsch sowie möglicherweise ein alternatives Angebot in einer

Fremdsprache (Englisch)
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Mindestens Jedes Wintersemester
Verwendbarkeit: Masterstudiengang Theaterwissenschaft
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  Modul: Forschungspraxis
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/ Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Studiengangsbeauftragte/r
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten können selbstständig – bevorzugt in Gruppenarbeit – auf der Grundlage ihrer
erworbenen Kenntnisse eine frei gewählte theaterwissenschaftliche Problemstellung selbstständig bearbeiten, an
eigenen Formaten der Präsentation der Forschungsergebnisse arbeiten und diese umzusetzen. Die Studentinnen
und Studenten können wissenschaftliche Erkenntnisse in teamorientierter Weise auch einer außeruniversitären
Öffentlichkeit vermitteln. Sie sind in der Lage, eigene Verfahren und Methoden wissenschaftlichen Arbeitens zu
entwickeln, selbstständig Positionen zu aktuellen Tendenzen in der Theaterwissenschaft zu beziehen und in einen
produktiven Austausch mit Institutionen der Theaterpraxis zu treten.
Inhalte: 
Das betreute Forschungsprojekt gibt den Studentinnen und Studenten die Möglichkeit zu eigenständiger Forschung
und der Vermittlung der gewonnenen Ergebnisse. Es sollen die im bisherigen Studium erworbenen Kenntnisse und
Kompetenzen angewendet und erprobt werden. Die Forschungsprojekte, die die Studentinnen und Studenten in
kleinen Gruppen gemeinsam entwickeln, können sich über ein breites Spektrum erstrecken: von der wissenschaft-
lichen Untersuchung über die anwendungsorientierte Forschung bis zum Praxisprojekt. Dabei wird eine Kooperation
mit außeruniversitären Institutionen angestrebt, um Studentinnen und Studenten die Möglichkeit zu geben, eigene
Projekte praxisnah zu entwickeln. Es wird vermittelt, wie eigenständige theoretische Reflexionen, analytische Aus-
arbeitungen und anwendungsorientierte Projekte organisiert, durchgeführt und präsentiert werden können. Die Pro-
jekte werden betreut, die verschiedenen Konzepte vorgestellt und aufgrund von schriftlich formulierten Forschungs-
konzepten diskutiert. Es wird Einblick in die Forschungsarbeiten und -ansätze anderer Studentinnen und Studenten
wie auch Promovendinnen und Promovenden vermittelt. Daneben werden verschiedene Präsentationen von For-
schungsprojekten diskutiert und kritisiert. Darüber hinaus erarbeiten sie eine eigene Fragestellung, recherchieren
Quellen und Materialien und entwerfen ihren Argumentationsgang entlang einer Gliederung.
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Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Hauptseminar 2

Entwicklung und Durch-
führung eines eigenständi-
gen Forschungsprojektes, 
Präsentation von Arbeits-
ergebnissen, Diskussion 
aller entwickelten Projekt-
vorschläge. Im Fall eines 
Praktikums ist eine ent-
sprechende Bescheinigung 
der Praktikumsstätte vor-
zulegen.

Präsenzzeit HS  30
Vor- und Nachbereitungs-
zeit HS 140
Präsenzzeit Ko  30
Vor- und Nachbereitungs-
zeit Ko 110
Prüfung- und 
Prüfungsvorbereitung 140

Kolloquium 2

Diskussion von Forschungs-
konzepten, Entwicklung 
einer Fragestellung für die 
Masterarbeit

Modulprüfung: Mündliche Präsentation (ca. 30 Minuten) oder schriftliche Dokumen-
tation eines Projekts (ca. 2 500 Wörter). 
Die Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet.

Modulsprache: Deutsch sowie möglicherweise ein alternatives Angebot in einer
Fremdsprache (Englisch)

Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 450 Stunden 15 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Mindestens Jedes Wintersemester
Verwendbarkeit: Masterstudiengang Theaterwissenschaft
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Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan   

Semester Module

1. FS
30 LP

Modul
Theatergeschichte

15 LP

Modul
Gegenwartstheater/ Aufführungsanalyse

(15 LP)

2. FS
30 LP

Modul
Theorie und Ästhetik

(15 LP)

Modul
Theater/Künste/Medien

(15 LP)

3. FS
30 LP

Modul
Aktuelle Perspektiven der Forschung

(15 LP)

Modul
Forschungspraxis

(15 LP)

4. FS
30 LP

Masterarbeit mit begleitendem Kolloquium
30 LP
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Anlage 3: Zeugnis (Muster)

  

F r e i e  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n
F a c h b e r e i c h  Ph i l o s o p h i e  u n d  G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n

Zeugnis

Frau/Herr [Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Masterstudiengang 

Theaterwissenschaft

auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 18. Juli 2018 (FU-Mitteilungen 35/2018) mit der 
Gesamtnote 

[Note als Zahl und Text]

erfolgreich abgeschlossen und die erforderliche Zahl von 120 Leistungspunkten nachgewiesen.

Die Prüfungsleistungen wurden wie folgt bewertet:   

Die Masterarbeit hatte das Thema: [XX]

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr]  (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan  Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Notenskala: 1,0 – 1,5 sehr gut; 1,6 – 2,5 gut; 2,6 – 3,5 befriedigend; 3,6 – 4,0 ausreichend; 4,1 – 5,0 nicht ausreichend
Undifferenzierte Bewertungen: BE – bestanden; NB – nicht bestanden

Die Leistungspunkte entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).
Ein Teil der Leistungen ist unbenotet; die in Klammern gesetzte Leistungspunktzahl benennt den Umfang 

der mit einer Note differenziert bewerteten Leistungen, die die Gesamtnote beeinflussen.

Studienbereich(e) Leistungspunkte Note

Module 90 (60)

Masterarbeit 30 (30)
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F r e i e  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n
F a c h b e r e i c h  Ph i l o s o p h i e  u n d  G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n

U r k u n d e

Frau/Herr [Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Masterstudiengang

Theaterwissenschaft

erfolgreich abgeschlossen.

Gemäß der Prüfungsordnung vom 18. Juli 2018 (FU-Mitteilungen 35/2018)

wird der Hochschulgrad

Master of Arts (M. A.)

verliehen.

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr]  (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan  Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschuss
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